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Die gegenständliche parlamentarische Anfrage der Abge
ordneten zum Nationalrat Dr. Jörg Haider und Genossen, Nr. 493/J, betreffend 
österreichische Bundesforste - Pachtzinserhöhungen für Jagden, beehre ich 
mich w'ie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Die österreichischen Bundesforste sind auf Grund des
Bundesgesetzes vom 17.11.1977, BGB1.Nr. 610/77, zu einer BetriebsfUhrung nach 
wirtschaftlichen Grundsätzen verpfiichtet. Dies ist auch bei der Ver'pachtung 
von Jagdrevieren zu beachten. 

Im Sinne der im Vorjahr im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Finanzen erstellten Richtlinien erfolgt die Jagdverpachtung 
grundsätzlich im Wege der Ausschreibung, also durch Einholung von Anboten der 
Pachtinteressenten. Bei der Ausschreibung wird von den Bundesforsten der Be
trag angegeben, den sie sich zumindest erwarten, wobei dieser Hindespachtzins 
jeweils unter Bedachtnahme auf die für vergleichbare Jagden erzielten Pacht
erlöse festgesetzt wird. Oie Höhe des dann tatsächlich zu entrichtenden Pacht
zinses ergibt sich aus dem Ergebnis der Ausschreibung. Eine ErhUhung nach einem 
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einheitlichen Satz erfolgt somit nicht. 

In jenen Fällen~ in welchen auf Grund besonderer Um
stände (z.B. Verzahnung von Revieren, Beschäftigung eines Berufsjägers) 
von einer Ausschreibung abgesehen wird, wird der Pachtzins nach Maßgabe 
der für vergleichbare Reviel~e erzielten Erlöse festgesetzt. 

Bei der Neuverpachtung der Jagdreviere der öster
reichischen Bundesforste im Lande Salzburg mit 1.1.1980 hat sich gezeigt~ 
daß keineswegs mehr Ausländer als früher zum Zuge kamen. In vermehrtem Um
fange sind auch Jagdgesellschaften a1s Pächter aufgetreten. Im übdgen wurde 
den Vorpächtern in übereinstimmung mit dem im Landesjagdgesetz verankerten 
Vorpachtrecht die r·fdglichkeit geboten, in das Bestbot einzutreten. 

In der nächsten Zeit stehen keine umfangreichen Neuver- . 
pachtungen bevor. 

Zu Frage 2: 

Die dargelegte Vorgangsweise bei der Neuverpachtung von 
Jagdrevieren der österreichischen Bundesforste hat sich durchaus bewährt. Hie
bei werden nicht nur finanzielle Aspekte. sondern auch andere wichtige Gesichts
punkte sorgfältig geprüft und berücksichtigt, so insbesondere die Notwendigkeit, 
durch Anpassung der Wilddichten. an die jeweiligen ökologischen Verhältnisse die 
~Ji 1 dschäden ei nzudämmen. 
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